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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

als Versicherungsnehmer sind Sie unser unmittelbarer Vertragspartner.

Auf den folgenden Seiten finden Sie wichtige Informationen, die für Ih-
ren Versicherungsvertrag von Bedeutung sind.

Dabei bilden die Versicherungsbedingungen die rechtliche Grundlage 
für unser gemeinsames Vertragsverhältnis. In ihnen werden u.a. die 
Rechte und Pflichten der Vertragsparteien geregelt sowie die vertrag-
lichen Leistungen beschrieben. Informationen zur steuerlichen Behand-
lung der Versicherung finden Sie in den separat vorliegenden Steuerin-
formationen.

§ 1 Welche Leistungen erbringen wir?

Wir zahlen die vereinbarte Versicherungssumme, bei Risikoversiche-
rungen mit fallendem Verlauf die für das jeweilige Versicherungsjahr 
vereinbarte Versicherungssumme, bei Tod der versicherten Person. Bei 
der Risikoversicherung auf zwei verbundene Leben (Partnerversiche-
rung) zahlen wir die Versicherungssumme nur bei Tod der zuerst ster-
benden versicherten Person. Bei gleichzeitigem Tod beider versicherter 
Personen wird die Versicherungssumme nur einmal fällig.

§ 2 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung?

Wir beteiligen Sie und die anderen Versicherungsnehmer gemäß § 153 
des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) an den Überschüssen und 
ggf. an den Bewertungsreserven (Überschussbeteiligung). Die Über-
schüsse werden nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches ermit-
telt und jährlich im Rahmen unseres Jahresabschlusses festgestellt. Die 
Bewertungsreserven werden dabei im Anhang des Geschäftsberichts 
ausgewiesen. Der Jahresabschluss wird von einem unabhängigen Wirt-
schaftsprüfer geprüft und ist unserer Aufsichtsbehörde einzureichen.

(1) Grundsätze und Maßstäbe für die Überschussbeteiligung der Versi-
cherungsnehmer

a) Überschüsse entstehen insbesondere dann, wenn Sterblichkeit und 
Kosten niedriger sind, als bei der Tarifkalkulation angenommen. An die-
sen Überschüssen werden die Versicherungsnehmer angemessen - un-
ter Beachtung der Verordnung über die Mindestbeitragsrückerstattung 
in der Lebensversicherung, Mindestzuführungsverordnung - beteiligt.

Grundsätzlich können weitere Überschüsse aus den Erträgen der Ka-
pitalanlagen entstehen. Von den Nettoerträgen derjenigen Kapitalan-
lagen, die für künftige Versicherungsleistungen vorgesehen sind (§ 3 
Mindestzuführungsverordnung), erhalten die Versicherungsnehmer ins-
gesamt mindestens den in dieser Verordnung genannten Prozentsatz. 
Derzeit beträgt dieser 90 Prozent (§ 4 Abs. 3, § 5 Mindestzuführungsver-

ordnung). Aus diesem Betrag werden zunächst die Beträge finanziert, 
die für die garantierten Versicherungsleistungen benötigt werden. Die 
verbleibenden Mittel verwenden wir für die Überschussbeteiligung der 
Versicherungsnehmer.

Die verschiedenen Versicherungsarten tragen unterschiedlich zum 
Überschuss bei. Wir haben deshalb gleichartige Versicherungen zu Be-
standsgruppen zusammengefasst. Diese bilden wir beispielsweise, um 
das versicherte Risiko wie das Todesfall- oder Berufsunfähigkeitsrisiko 
zu berücksichtigen. Die Verteilung des Überschusses für die Versiche-
rungsnehmer auf die einzelnen Bestandsgruppen orientiert sich daran, 
in welchem Umfang sie zu seiner Entstehung beigetragen haben. Den 
Überschuss führen wir der Rückstellung für Beitragsrückerstattung 
zu, soweit er nicht in Form der sog. Direktgutschrift bereits unmittelbar 
den überschussberechtigten Versicherungen gutgeschrieben wird. 
Diese Rückstellung dient dazu, Ergebnisschwankungen im Zeitablauf 
zu glätten. Sie darf grundsätzlich nur für die Überschussbeteiligung 
der Versicherungsnehmer verwendet werden. Nur in Ausnahmefällen 
und mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde können wir hiervon nach § 
56a des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) abweichen, soweit die 
Rückstellung nicht auf bereits festgelegte Überschussanteile entfällt. 
Nach der derzeitigen Fassung des § 56a VAG können wir die Rückstel-
lung, im Interesse der Versicherungsnehmer auch zur Abwendung eines 
drohenden Notstandes, zum Ausgleich unvorhersehbarer Verluste aus 
den überschussberechtigten Versicherungsverträgen, die auf allgemei-
ne Änderungen der Verhältnisse zurückzuführen sind, oder – sofern die 
Rechnungsgrundlagen auf Grund einer unvorhersehbaren und nicht nur 
vorübergehenden Änderung der Verhältnisse angepasst werden müs-
sen – zur Erhöhung der Deckungsrückstellung heranziehen.

b) Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert der Kapitalan-
lagen über dem Wert liegt, mit dem die Kapitalanlagen in der Bilanz aus-
gewiesen sind. Die Beiträge einer Risikoversicherung sind allerdings so 
kalkuliert, dass sie für die Deckung von Sterbefällen benötigt werden. 
Darüber hinaus stehen kalkulatorisch keine Beitragsteile für die Bildung 
von Kapitalerträgen zur Verfügung. Daher entstehen dem Grunde nach 
keine Bewertungsreserven, welche den Verträgen zugeordnet werden 
könnten.

(2) Grundsätze und Maßstäbe für die Überschussbeteiligung Ihres Ver-
trags

a) Ihre Versicherung erhält Anteile an den Überschüssen der Bestands-
gruppe 112. Die Mittel für die Überschussanteile werden bei der Direkt-
gutschrift zu Lasten des Ergebnisses des Geschäftsjahres finanziert, 
ansonsten der Rückstellung für Beitragsrückerstattung entnommen. Die 
Höhe der Überschussanteilsätze wird jedes Jahr vom Vorstand unseres 
Unternehmens auf Vorschlag des Verantwortlichen Aktuars festgelegt. 
Wir veröffentlichen die Überschussanteilsätze in unserem Geschäftsbe-
richt, den Sie jederzeit bei uns anfordern können.

Allgemeine Bedingungen für die Risikoversicherung

§ 1 Welche Leistungen erbringen wir?

§ 2 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung?

§ 3 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

§ 4 Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten?

§ 5 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zah-
len?

§ 6 Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen oder beitragsfrei 
stellen?

§ 7 Welchen Grund und welche Höhe hat der bei Kündigung bzw. 
Beitragsfreistellung vom Deckungskapital vorgenommene 
Abzug?

§ 8 Wie werden die Abschluss- und Vertriebskosten verrechnet?

§ 9 Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?

§ 10 Was gilt bei Wehrdienst, Unruhen, Krieg oder beim Einsatz bzw. 
Freisetzen von ABC-Waffen/-Stoffen?

§ 11 Was gilt bei Selbsttötung der versicherten Person?

§ 12 Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleistung verlangt 
wird?

§ 13 Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein?

§ 14 Was gilt für Mitteilungen, die sich auf das Versicherungsver-
hältnis beziehen?

§ 15 Wer erhält die Versicherungsleistung?

§ 16 Welches Recht findet auf Ihren Vertrag Anwendung?

§ 17 Wo ist der Gerichtsstand und wann verjähren Ihre Ansprüche?

§ 18 Welche Vertragsbestimmungen können geändert werden?

§ 19 Was gilt bei Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses 
Vertrags?
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b) Die einzelne Versicherung erhält ab Beginn laufende Überschussan-
teile, die monatlich zugeteilt werden. Die Überschussanteile werden in 
Prozent des Bruttobeitrags festgesetzt und mit den laufenden Beiträgen 
verrechnet. Bei beitragsfreien Versicherungen besteht die Überschuss-
beteiligung aus einem Todesfallbonus, der in Prozent der jeweiligen Ver-
sicherungssumme bemessen wird und bei Tod der versicherten Person 
fällig wird.

(3) Information über die Höhe der Überschussbeteiligung

Die Höhe der Überschussbeteiligung hängt von vielen Einflüssen ab. 
Diese sind nicht vorhersehbar und von uns nur begrenzt beeinflussbar. 
Einflussfaktoren bei der Risikoversicherung sind dabei die Entwicklung 
des versicherten Risikos und der Kosten. Die Höhe der künftigen Über-
schussbeteiligung kann also nicht garantiert werden.

§ 3 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn der Vertrag abgeschlossen 
worden ist, jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, im Versiche-
rungsschein angegebenen Versicherungsbeginn. Allerdings entfällt un-
sere Leistungspflicht bei nicht rechtzeitiger Zahlung des ersten Beitrags 
(Einlösungsbeitrag) (vgl. § 4 Abs. 3 und 4 sowie § 5).

§ 4 Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten?

(1) Für Ihre Versicherung sind laufende Beiträge für jede Versicherungs-
periode zu entrichten. Versicherungsperiode ist entsprechend der ver-
einbarten Zahlweise ein Monat, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr oder ein 
Jahr.

(2) Zahlen Sie Ihren Beitrag nicht in jährlicher Form, erheben wir für zu-
sätzliche Verwaltungsaufwendungen höhere Verwaltungskosten. Diese 
können Sie dem Produktinformationsblatt entnehmen.

(3) Der Einlösungsbeitrag ist unverzüglich nach Abschluss des Vertrags 
zu zahlen, jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten im Versiche-
rungsschein angegebenen Versicherungsbeginn. Alle weiteren Beiträge 
(Folgebeiträge) werden zu Beginn der vereinbarten Versicherungsperi-
ode fällig und sind innerhalb eines Monats, bei monatlicher Zahlweise 
innerhalb von zwei Wochen, jeweils ab Fälligkeitstag, an uns zu zahlen. 
Die Beiträge sind längstens jedoch bis zum Tod der versicherten Person 
zu entrichten.

(4) Die Übermittlung Ihrer Beiträge erfolgt auf Ihre Gefahr und Ihre Ko-
sten. 

Für die Rechtzeitigkeit der Beitragszahlung genügt es, wenn Sie frist-
gerecht (vgl. Absatz 3) alles getan haben, damit der Beitrag bei uns 
eingeht.

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die 
Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem in Absatz 3 genannten 
Termin eingezogen werden kann und Sie einer berechtigten Einziehung 
nicht widersprechen. Konnte der fällige Beitrag ohne Ihr Verschulden 
von uns nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch recht-
zeitig, wenn sie unverzüglich nach unserer schriftlichen Zahlungsauf-
forderung erfolgt. Haben Sie zu vertreten, dass der Beitrag wiederholt 
nicht eingezogen werden kann, sind wir berechtigt, künftig die Zahlung 
außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen.

(5) Für eine Stundung der Beiträge ist eine schriftliche Vereinbarung mit 
uns erforderlich.

(6) Bei Fälligkeit der Versicherungsleistung werden wir etwaige Bei-
tragsrückstände verrechnen.

§ 5 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?

Einlösungsbeitrag

(1) Wenn Sie den Einlösungsbeitrag nicht rechtzeitig zahlen, können wir 
– solange die Zahlung nicht bewirkt ist – vom Vertrag zurücktreten. Dies 
gilt nicht, wenn uns nachgewiesen wird, dass Sie die nicht rechtzeitige 
Zahlung nicht zu vertreten haben. Bei einem Rücktritt können wir von 
Ihnen die Kosten der zur Gesundheitsprüfung durchgeführten ärztlichen 

Untersuchungen verlangen.

(2) Ist der Einlösungsbeitrag bei Eintritt des Versicherungsfalles noch 
nicht gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet, sofern wir Sie 
durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen 
Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerksam ge-
macht haben. Unsere Leistungspflicht besteht jedoch, wenn uns nach-
gewiesen wird, dass Sie die Nicht-Zahlung nicht zu vertreten haben.

Folgebeitrag

(3) Wenn ein Folgebeitrag oder ein sonstiger Betrag, den Sie aus dem 
Versicherungsverhältnis schulden, nicht rechtzeitig gezahlt worden ist 
oder eingezogen werden konnte, erhalten Sie von uns auf Ihre Kosten 
eine Mahnung in Textform. Darin setzen wir Ihnen eine Zahlungsfrist von 
mindestens zwei Wochen. Begleichen Sie den Rückstand nicht inner-
halb der gesetzten Frist, entfällt oder vermindert sich Ihr Versicherungs-
schutz. Auf die Rechtsfolgen werden wir Sie in der Mahnung ausdrück-
lich hinweisen.

(4) Wir werden nach Ablauf der Zahlungsfrist gemäß Absatz 3 den Ver-
trag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, sofern Sie mit der Zahlung 
der geschuldeten Beträge in Verzug sind. Unsere Kündigung kann mit 
der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit 
Fristablauf wirksam wird, wenn Sie zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung 
in Verzug sind; hierauf werden wir Sie bei der Kündigung ausdrücklich 
hinweisen. Unsere Kündigung wird unwirksam, wenn Sie innerhalb 
eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der Fristbestim-
mung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf, 
die Zahlung leisten. Für Versicherungsfälle, die in der Zeit nach Ablauf 
der Zahlungsfrist gemäß Absatz 3 bis zu Ihrer Zahlung eintreten, haben 
Sie keinen Versicherungsschutz. Dieser besteht erst wieder für Versi-
cherungsfälle, die nach Ihrer Zahlung eintreten.

Teilzahlungen im Rahmen zusammengefasster Verträge

(5) Beiträge sowie sonstige Beträge, die Sie aus dem Versicherungsver-
hältnis schulden, sind von Ihnen in voller Höhe zu zahlen. Sollten Sie im 
Rahmen zusammengefasster Verträge dennoch lediglich Teilzahlungen 
leisten, werden wir diese zuerst auf die Kosten und Zinsen, sodann auf 
die Hauptversicherung und einen gegebenenfalls verbleibenden Betrag 
auf etwaig vorhandene Zusatzversicherungen anrechnen.

§ 6  Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen oder beitragsfrei 
stellen?

Kündigung

(1) Sie können Ihre beitragspflichtige Versicherung jederzeit zum 
Schluss der laufenden Versicherungsperiode ganz oder teilweise 
schriftlich kündigen.

(2) Kündigen Sie Ihre Versicherung nur teilweise, so ist diese Kündigung 
unwirksam, wenn die verbleibende beitragspflichtige Versicherungs-
summe unter einen Mindestbetrag von 20.000,- EUR sinkt. Wenn Sie in 
diesem Falle Ihre Versicherung beenden wollen, müssen Sie also ganz 
kündigen.

Umwandlung in eine beitragsfreie Versicherung bei Kündigung

(3) Aus der gekündigten Versicherung oder – bei Teilkündigung – aus 
dem gekündigten Teil der Versicherung fällt kein Rückkaufswert an. Je-
doch wandelt sich die Versicherung - es sei denn, es handelt sich um 
eine Risikoversicherung mit fallendem Verlauf - bei Voll- oder Teilkündi-
gung ganz bzw. teilweise in eine beitragsfreie Versicherung mit herab-
gesetzter Versicherungssumme um, wenn diese mindestens eine Höhe 
von 500,- EUR erreicht. Für die Berechnung der beitragsfreien Versiche-
rungssumme gelten die Regelungen in Absatz 4 Sätze 2 und 3. Wird die 
genannte Mindesthöhe von 500,- EUR nicht erreicht, so wird entspre-
chend § 169 VVG – soweit vorhanden – der Rückkaufswert ausgezahlt. 
Dieser ist das nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathe-
matik für den Schluss der laufenden Versicherungsperiode berechne-
te Deckungskapital der Versicherung unter Berücksichtigung eines 
angemessenen Abzugs (vgl. § 7 für nähere Erläuterungen bzgl. Grund 
und Höhe). Mindestens legen wir jedoch bei der Berechnung des Rück-
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kaufwerts das Deckungskapital zu Grunde, das sich bei gleichmäßiger 
Verteilung der unter Beachtung der aufsichtsrechtlichen Höchstzillmer-
sätze (vgl. § 8 Abs. 2 S. 3) angesetzten Abschluss- und Vertriebskosten 
auf die ersten fünf Vertragsjahre ergibt.

Umwandlung in eine beitragsfreie Versicherung an Stelle einer Kün-
digung

(4) An Stelle einer Kündigung nach Absatz 1 können Sie - es sei denn, es 
handelt sich um eine Risikoversicherung mit fallendem Verlauf - unter 
Beachtung der dort genannten Termine und Fristen schriftlich verlan-
gen, von der Beitragspflicht befreit zu werden. In diesem Fall setzen wir 
die Versicherungssumme auf eine beitragsfreie Summe herab, die nach 
den anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik für den Schluss 
der laufenden Versicherungsperiode errechnet wird. Das aus Ihrer 
Versicherung für die Bildung der beitragsfreien Summe zur Verfügung 
stehende Deckungskapital (vgl. Absatz 3) mindert sich um einen ange-
messen Abzug (vgl. § 7 für nähere Erläuterungen bzgl. Grund und Höhe) 
sowie um rückständige Beiträge.

(5) Haben Sie die Befreiung von der Beitragszahlungspflicht beantragt 
und erreicht die nach Absatz 4 zu berechnende beitragsfreie Versiche-
rungssumme den Mindestbetrag von 500,- EUR nicht, so wird - soweit 
vorhanden - der Rückkaufswert ausgezahlt (vgl. Absatz 3 Satz 5 ff.).

Hinweis zur Umwandlung in eine beitragsfreie Versicherung

(6) Die Beitragsfreistellung Ihrer Versicherung ist mit Nachteilen ver-
bunden. In der Anfangszeit Ihrer Versicherung ist wegen der Verrech-
nung von Abschluss- und Vertriebskosten (vgl. § 8) keine oder nur eine 
geringe beitragsfreie Versicherungssumme vorhanden. Auch in den 
Folgejahren stehen wegen der benötigten Risikobeiträge gemessen 
an den gezahlten Beiträgen keine oder nur geringe Mittel für die Bil-
dung einer beitragsfreien Versicherungssumme zur Verfügung. Nähere 
Informationen zur beitragsfreien Versicherungssumme und ihrer Höhe 
können Sie der Kundeninformation bzw. der Anlage zu Ihrem Versiche-
rungsschein entnehmen.

Kündigung bzw. Beitragsfreistellung einer Risikoversicherung mit fal-
lendem Verlauf

(7) Eine Risikoversicherung mit fallendem Verlauf können Sie unter Be-
achtung der in Absatz 1 genannten Termine und Fristen schriftlich kündi-
gen. Aus der gekündigten Versicherung fällt kein Rückkaufswert an.

Eine Beitragsfreistellung ist nicht möglich.

Beitragsrückzahlung

(8) Die Rückzahlung der Beiträge können Sie nicht verlangen.

Vorauszahlung

(9) Vorauszahlungen auf die Versicherungsleistung können Sie nicht 
erhalten.

§ 7  Welchen Grund und welche Höhe hat der bei Kündigung bzw. Bei-
tragsfreistellung vom Deckungskapital vorgenommene Abzug? 

(1) Bei Ihrer Versicherung handelt es sich um ein langfristig kalkuliertes 
Produkt, bei dem bei Vertragsschluss eine garantierte Leistung im To-
desfall fest zugesagt wird. Zudem übernehmen wir - je nach Verein-
barung - weitere Risiken. Wir dürfen diese Leistungsversprechen nur 
unter Berücksichtigung angemessener versicherungsmathematischer 
Annahmen abgeben.

Die Kalkulation von Versicherungsprodukten basiert darauf, dass sich 
die Risikogemeinschaft neben den durchschnittlichen Risiken gleichmä-
ßig aus versicherten Personen mit einem hohen und einem geringeren 
Risiko zusammensetzt. Da Personen mit einem geringen Risiko die Risi-
kogemeinschaft eher verlassen als Personen mit einem höheren Risiko, 
wird in Form eines kalkulatorischen Abzugs sichergestellt, dass der Ri-
sikogemeinschaft durch die vorzeitige Kündigung bzw. Beitragsfreistel-
lung Ihres Vertrags kein Nachteil entsteht.

(2) Daneben dient der Abzug auch dem Ausgleich der nachstehenden 
Folgen der vorzeitigen Kündigung bzw. Beitragsfreistellung:

–  Ausgleich für kollektiv gestelltes Risikokapital:

   Wir bieten Ihnen im Rahmen des vereinbarten Versicherungsschutzes 
Garantien und Optionen. Dies ist möglich, weil ein Teil des dafür er-
forderlichen Risikokapitals (Solvenzmittel) durch den Versichertenbe-
stand zur Verfügung gestellt wird. Bei Neuabschluss eines Vertrags 
partizipiert dieser an bereits vorhandenen Solvenzmitteln. Während 
der Laufzeit muss der Vertrag daher Solvenzmittel zur Verfügung 
stellen. Bei Vertragskündigung gehen diese Solvenzmittel dem ver-
bleibenden Bestand verloren und müssen deshalb im Rahmen des 
Abzugs ausgeglichen werden. Der interne Aufbau von Risikokapital 
ist regelmäßig für alle Versicherungsnehmer die günstigste Finanzie-
rungsmöglichkeit von Optionen und Garantien, da eine Finanzierung 
über externes Kapital wesentlich teurer wäre.

–  durch die vorzeitige Kündigung bzw. Beitragsfreistellung entstehen-
der Verwaltungsaufwand.

(3) Bei Kündigung bzw. Beitragsfreistellung wird daher gemäß § 6 Abs. 
3 und 4 ein Abzug vom zu Grunde gelegten Deckungskapital Ihrer Versi-
cherung vorgenommen.

Der Abzug - bezogen auf die wegfallende Versicherungssumme - bemis-
st sich in Abhängigkeit von dem Eintrittsalter der versicherten Person 
und der vereinbarten Laufzeit. Den für Ihren Vertrag geltenden Abzug in 
Promille der wegfallenden Versicherungssumme können Sie der Tabelle 
im Anschluss an § 19 entnehmen.

(4) Sofern Sie uns nachweisen, dass die dem Abzug zu Grunde liegenden 
Annahmen in Ihrem Falle entweder dem Grunde nach nicht zutreffen 
oder der Abzug wesentlich niedriger zu beziffern ist, entfällt der Abzug 
bzw. wird – im letzteren Falle – entsprechend herabgesetzt.

§ 8 Wie werden die Abschluss- und Vertriebskosten verrechnet?

(1) Durch den Abschluss von Versicherungsverträgen entstehen Kosten. 
Diese sog. Abschluss- und Vertriebskosten (§ 43 Abs. 2 der Verordnung 
über die Rechnungslegung von Versicherungsunternehmen, RechVersV) 
sind bereits pauschal bei der Tarifkalkulation berücksichtigt und werden 
daher nicht gesondert in Rechnung gestellt.

(2) Für Ihren Versicherungsvertrag ist das Verrechnungsverfahren nach 
§ 4 der Deckungsrückstellungsverordnung maßgebend. Hierbei werden 
die ersten Beiträge zur Tilgung eines Teils der Abschluss- und Ver-
triebskosten herangezogen, soweit die Beiträge nicht für Leistungen im 
Versicherungsfall, Kosten des Versicherungsbetriebs in der jeweiligen 
Versicherungsperiode und für die Bildung einer Deckungsrückstellung 
auf Grund von § 25 Abs. 2 RechVersV i.V.m. § 169 Abs. 3 VVG bestimmt 
sind. Der auf diese Weise zu tilgende Betrag ist nach der Deckungsrück-
stellungsverordnung auf 4 Prozent der von Ihnen während der Laufzeit 
des Vertrags zu zahlenden Beiträge beschränkt.

(3) Die restlichen Abschluss- und Vertriebskosten werden während der 
vertraglich vereinbarten Beitragszahlungsdauer aus den laufenden Bei-
trägen getilgt.

(4) Die beschriebene Kostenverrechnung hat wirtschaftlich zur Folge, 
dass in der Anfangszeit Ihrer Versicherung keine oder nur geringe 
Mittel zur Bildung einer beitragsfreien Versicherungssumme zur Ver-
fügung stehen, mindestens jedoch die in § 6 Abs. 3 genannten Beträge. 
Nähere Informationen können Sie der Kundeninformation bzw. der An-
lage zu Ihrem Versicherungsschein entnehmen.

§ 9 Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?

(1) Wir übernehmen den Versicherungsschutz im Vertrauen darauf, dass 
Sie alle vor Vertragsabschluss gestellten Fragen wahrheitsgemäß und 
vollständig beantwortet haben (vorvertragliche Anzeigepflicht). Das gilt 
insbesondere für die Fragen nach gegenwärtigen oder früheren Erkran-
kungen, gesundheitlichen Störungen und Beschwerden. 

(2) Ist eine andere Person versichert, ist auch diese – neben Ihnen – für 
die wahrheitsgemäße und vollständige Beantwortung der Fragen ver-
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antwortlich. 

Rücktritt

(3) Wenn Umstände, die für die Übernahme des Versicherungsschutzes 
Bedeutung haben, von Ihnen oder der versicherten Person nicht oder 
nicht richtig angegeben worden sind, können wir vom Vertrag zurück-
treten. Dies gilt nicht, wenn uns nachgewiesen wird, dass die vorver-
tragliche Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt 
worden ist. Bei grob fahrlässiger Verletzung der vorvertraglichen An-
zeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch 
bei Kenntnis der nichtangezeigten Umstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätten. 

(4) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Haben wir 
den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalls erklärt, bleibt unsere 
Leistungspflicht jedoch bestehen, wenn uns nachgewiesen wird, dass 
der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand weder für den Eintritt 
oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung 
oder den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war. 

(5) Wenn die Versicherung durch Rücktritt aufgehoben wird, erlischt sie, 
ohne dass ein Rückkaufswert anfällt. Die Rückzahlung der Beiträge kön-
nen Sie nicht verlangen.

Kündigung

(6) Beruhte die Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht weder 
auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit, können wir den Vertrag un-
ter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

(7) Wir haben kein Kündigungsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Be-
dingungen, geschlossen hätten.

(8) Kündigen wir die Versicherung, wandelt sich diese mit der Kündigung 
in eine beitragsfreie Versicherung gemäß § 6 Abs. 3 bis 6 um. Bei Risiko-
versicherungen mit fallendem Verlauf erlischt die Versicherung gemäß 
§ 6 Abs. 7. 

Rückwirkende Vertragsanpassung

(9) Ein Rücktritts- bzw. Kündigungsrecht besteht nicht, wenn wir den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätten. Die anderen Bedingungen 
werden auf unser Verlangen rückwirkend ab Vertragsbeginn Bestand-
teil des Vertrags. 

Haben Sie die Anzeigepflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die 
anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Ver-
tragsbestandteil.

(10) Erhöht sich durch die Vertragsanpassung Ihr Beitrag um mehr als 10 
Prozent oder schließen wir den Versicherungsschutz für den nicht an-
gezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang unserer Mitteilung fristlos kündigen. In unserer Mitteilung 
werden wir Sie auf Ihr Kündigungsrecht hinweisen. 

Ausübung unserer Rechte

(11) Wir müssen unsere Rechte auf Rücktritt, Kündigung oder Vertrags-
anpassung innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist 
beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeige-
pflicht Kenntnis erlangen. Bei Ausübung unserer Rechte müssen wir die 
Umstände angeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. 

(12) Die genannten Rechte können wir innerhalb von fünf Jahren seit 
Vertragsschluss ausüben; dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor 
Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Haben Sie die Anzeigepflicht vor-
sätzlich oder arglistig verletzt, beträgt die Frist zehn Jahre. 

Anfechtung

(13) Haben Sie durch unrichtige oder unvollständige Angaben bewusst 
und gewollt auf unsere Annahmeentscheidung Einfluss genommen, 
können wir den Vertrag auch anfechten. In diesem Fall sind wir nicht 
zur Leistung verpflichtet. Handelt es sich um Angaben der versicher-
ten Person, können wir Ihnen gegenüber die Anfechtung erklären, auch 
wenn Sie von der Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht keine 
Kenntnis hatten. Absatz 5 gilt entsprechend. 

Leistungserweiterung/ Wiederherstellung der Versicherung

(14) Die Absätze 1 bis 13 gelten bei einer unsere Leistungspflicht erwei-
ternden Änderung oder bei einer Wiederherstellung der Versicherung 
entsprechend. Die Fristen nach Absatz 13 beginnen mit der Änderung 
oder Wiederherstellung der Versicherung bezüglich des geänderten 
oder wiederhergestellten Teils neu zu laufen. 

Erklärungsempfänger 

(15) Die Ausübung unserer Rechte erfolgt durch eine schriftliche Erklä-
rung, die Ihnen gegenüber abzugeben ist. 

(16) Auf den Rücktritt, die Kündigung, die Vertragsanpassung oder An-
fechtung des Versicherungsvertrags können wir uns auch dritten Be-
rechtigten gegenüber berufen. 

§ 10  Was gilt bei Wehrdienst, Unruhen, Krieg oder beim Einsatz bzw. 
Freisetzen von ABC-Waffen/-Stoffen?

(1) Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht unabhängig davon, auf 
welcher Ursache der Versicherungsfall beruht.

(2) Bei Ableben der versicherten Person in unmittelbarem oder mittel-
barem Zusammenhang mit Kriegs- bzw. Bürgerkriegsereignissen oder 
mit inneren Unruhen, sofern die versicherte Person auf Seiten der Un-
ruhestifter teilgenommen hat, sind wir allerdings von der Verpflichtung 
zur Leistung frei.

Diese Einschränkung unserer Leistungspflicht entfällt, wenn die versi-
cherte Person während eines Auslandsaufenthaltes überraschend von 
Kriegs- bzw. Bürgerkriegsereignissen oder von inneren Unruhen, an 
welchen sie nicht aktiv beteiligt ist, betroffen wird, bis zum Ende des 
zehnten Tages nach deren Beginn. Nach Ablauf des zehnten Tages gilt 
für Gefahren aus Kriegs- bzw. Bürgerkriegsereignissen oder inneren 
Unruhen wiederum die eingeschränkte Leistungspflicht gemäß Satz 1, 
es sei denn, die versicherte Person ist aus objektiven Gründen, die sie 
nicht zu vertreten hat, gehindert, das Gefahrengebiet zu verlassen.

Für Angehörige der deutschen Bundeswehr oder anderer staatlich 
organisierter Kriseneinsatzkräfte wie z.B. der Polizei oder des Bundes-
grenzschutzes ist das unmittelbar oder mittelbar durch die Teilnahme an 
mandatierten Missionen der Vereinten Nationen, Einsätzen im Rahmen 
von Bündnisverpflichtungen oder Einsätzen unter Führung überstaatli-
cher Institutionen und Einrichtungen sowie Auslandseinsätzen unter 
nationaler Verantwortung mit vergleichbarem Gefährdungspotential 
verursachte Ableben, vorbehaltlich einer anderweitigen ausdrücklichen 
schriftlichen Vereinbarung, nicht mitversichert.

(3) Bei Ableben der versicherten Person in unmittelbarem oder mittel-
barem Zusammenhang mit dem vorsätzlichen Einsatz von atomaren, 
biologischen oder chemischen Waffen oder dem vorsätzlichen Einsatz 
oder der vorsätzlichen Freisetzung von radioaktiven, biologischen oder 
chemischen Stoffen sind wir von der Verpflichtung zur Leistung frei, 
sofern mit dem Einsatz oder dem Freisetzen eine nicht vorhersehbare 
Veränderung des Leistungsbedarfs gegenüber den Technischen Be-
rechnungsgrundlagen derart verbunden ist, dass die Erfüllbarkeit der 
zugesagten Versicherungsleistungen nicht mehr gewährleistet ist und 
dies von einem unabhängigen Treuhänder bestätigt wird.

§ 11 Was gilt bei Selbsttötung der versicherten Person?

(1) Bei Selbsttötung vor Ablauf von drei Jahren nach Abschluss des 
Vertrags oder seit Wiederherstellung der Versicherung besteht Versi-
cherungsschutz nur dann, wenn uns nachgewiesen wird, dass die Tat 
in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand krank-
hafter Störung der Geistestätigkeit begangen worden ist. Anderenfalls 
sind wir von der Verpflichtung zur Leistung frei.

(2) Bei Selbsttötung nach Ablauf der Dreijahresfrist bleiben wir zur Lei-
stung verpflichtet.
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§ 12  Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleistung verlangt 
wird?

(1) Leistungen aus dem Versicherungsvertrag erbringen wir gegen Vor-
lage des Versicherungsscheins. Diese überweisen wir dem Empfangs-
berechtigten auf seine Kosten. Bei Überweisungen in Länder außerhalb 
des Europäischen Wirtschaftsraums trägt der Empfangsberechtigte 
auch die damit verbundene Gefahr.

(2) Der Tod der versicherten Person ist uns unverzüglich anzuzeigen. Au-
ßer den in Absatz 1 genannten Unterlagen sind uns einzureichen 

–  eine amtliche, Alter und Geburtsort enthaltende Sterbeurkunde,

–  ein ausführliches ärztliches oder amtliches Zeugnis über die Todesur-
sache sowie über Beginn und Verlauf der Krankheit, die zum Tode der 
versicherten Person geführt hat.

(3) Zur Klärung unserer Leistungspflicht können wir notwendige weitere 
Nachweise verlangen und erforderliche Erhebungen selbst anstellen. 
Wir werden die erforderlichen Erhebungen nur auf die Zeit vor der An-
tragsannahme, die nächsten drei Jahre danach und das Jahr vor dem 
Tode der versicherten Person erstrecken.

(4) Die mit den Nachweisen verbundenen Kosten trägt derjenige, der die 
Versicherungsleistung beansprucht.

§ 13 Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein?

(1) Den Inhaber des Versicherungsscheins können wir als berechtigt 
ansehen, über die Rechte aus dem Versicherungsvertrag zu verfügen, 
insbesondere Leistungen in Empfang zu nehmen. Wir können aber ver-
langen, dass uns der Inhaber des Versicherungsscheins seine Berech-
tigung nachweist.

(2) In den Fällen des § 15 Abs. 4 brauchen wir den Nachweis der Berech-
tigung nur dann anzuerkennen, wenn uns die schriftliche Anzeige des 
bisherigen Berechtigten vorliegt.

§ 14  Was gilt für Mitteilungen, die sich auf das Versicherungsverhältnis 
beziehen?

(1) Mitteilungen, die das Versicherungsverhältnis betreffen, müssen 
stets schriftlich erfolgen. Für uns bestimmte Mitteilungen werden wirk-
sam, sobald sie uns zugegangen sind. Vermittler sind zu ihrer Entgegen-
nahme nicht bevollmächtigt.

(2) Eine Änderung Ihrer Postanschrift müssen Sie uns unverzüglich mit-
teilen. Anderenfalls können für Sie Nachteile entstehen, da wir eine an 
Sie zu richtende Willenserklärung mit eingeschriebenem Brief an Ihre 
uns zuletzt bekannte Anschrift senden können. In diesem Fall gilt unse-
re Erklärung drei Tage nach Absendung des eingeschriebenen Briefes 
als zugegangen. Dies gilt auch, wenn Sie die Versicherung in Ihrem Ge-
werbebetrieb genommen und Ihre gewerbliche Niederlassung verlegt 
haben.

(3) Bei Änderung Ihres Namens gilt Absatz 2 entsprechend.

(4) Wenn Sie sich für längere Zeit außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland aufhalten, sollten Sie uns, auch in Ihrem Interesse, eine im 
Inland ansässige Person benennen, die bevollmächtigt ist, unsere Mit-
teilungen für Sie entgegenzunehmen (Zustellungsbevollmächtigter).

§ 15 Wer erhält die Versicherungsleistung?

(1) Die Leistung aus dem Versicherungsvertrag erbringen wir an Sie als 
unseren Versicherungsnehmer oder an Ihre Erben, falls Sie uns keine 
andere Person benannt haben, die bei Eintritt des Versicherungsfalls 
die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag erwerben soll (Bezugs-
berechtigter). Bis zum Eintritt des Versicherungsfalls können Sie das 
Bezugsrecht jederzeit widerrufen.

(2) Wenn Sie ausdrücklich bestimmen, dass der Bezugsberechtigte die 
Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag unwiderruflich und damit 
sofort erwerben soll, werden wir Ihnen schriftlich bestätigen, dass der 
Widerruf des Bezugsrechts ausgeschlossen ist. Sobald Ihnen unsere 
Bestätigung zugegangen ist, kann das bis zu diesem Zeitpunkt noch 
widerrufliche Bezugsrecht nur noch mit Zustimmung des von Ihnen Be-
nannten aufgehoben werden.

(3) Sie können Ihre Rechte aus dem Versicherungsvertrag auch abtreten 
oder verpfänden.

(4) Die Einräumung und der Widerruf eines widerruflichen Bezugsrechts 
(vgl. Absatz 1) sowie eine Abtretung oder Verpfändung von Ansprüchen 
aus dem Versicherungsvertrag sind uns gegenüber nur und erst dann 
wirksam, wenn sie uns vom bisherigen Berechtigten schriftlich ange-
zeigt worden sind. Der bisherige Berechtigte sind im Regelfall Sie; es 
können aber auch andere Personen sein, sofern Sie bereits vorher Ver-
fügungen vorgenommen haben.

§ 16 Welches Recht findet auf Ihren Vertrag Anwendung?

Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland An-
wendung.

§ 17 Wo ist der Gerichtsstand und wann verjähren Ihre Ansprüche?

(1) Ansprüche aus Ihrem Versicherungsvertrag können gegen uns bei 
dem Gericht geltend gemacht werden, in dessen Bezirk Sie Ihren Wohn-
sitz oder Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, ferner bei dem für un-
seren Geschäftssitz örtlich zuständigen Gericht.

(2) Sofern Sie nach Vertragsschluss Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt ins Ausland verlegen, ist das Gericht örtlich zuständig, in 
dessen Bezirk wir unseren Geschäftssitz haben.

(3) Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. 
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in welchem die Lei-
stung verlangt werden kann.

§ 18 Welche Vertragsbestimmungen können geändert werden?

(1) Ist eine Bestimmung in diesen Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen durch höchstrichterliche Entscheidung oder durch bestands-
kräftigen Verwaltungsakt für unwirksam erklärt worden, können wir 
sie durch eine neue Regelung ersetzen, wenn dies zur Fortführung des 
Vertrags notwendig ist oder wenn das Festhalten an dem Vertrag ohne 
neue Regelung für eine Vertragspartei auch unter Berücksichtigung der 
Interessen der anderen Vertragspartei eine unzumutbare Härte darstel-
len würde. Die neue Regelung ist nur wirksam, wenn sie unter Wahrung 
des Vertragsziels die Belange der Versicherungsnehmer angemessen 
berücksichtigt.

(2) Die neue Regelung nach Absatz 1 wird zwei Wochen, nachdem wir 
Ihnen die neue Regelung und die hierfür maßgeblichen Gründe mitge-
teilt haben, Vertragsbestandteil.

§ 19  Was gilt bei Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Ver-
trags?

Sind einzelne Bestimmungen dieses Vertrags nicht wirksam, so wird 
hierdurch die Wirksamkeit des übrigen Vertrags nicht berührt.
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Eintrittsalter* vereinbarte Laufzeit in Jahren
1 bis 5 6 bis 10 11 bis 15 16 bis 20 21 bis 25 26 bis 30 31 bis 35 36 bis 40 ab 41

1 bis 20 1,5 2,0 2,0 2,5 2,5 3,0 3,5 3,5 2,5
21 bis 25 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 3,5 3,5 3,0 2,5
26 bis 30 1,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,0 3,5 3,0 2,5
31 bis 35 2,0 3,0 3,5 4,5 5,0 4,5 3,5 3,0 2,5
36 bis 40 2,0 4,0 5,0 6,5 6,0 5,5 3,5 3,0 2,5
41 bis 45 2,5 6,0 7,0 9,0 8,0 6,5 3,5 3,0 2,5
46 bis 50 3,5 9,0 10,0 12,5 10,0 6,5 3,5 3,0 2,5
51 bis 55 5,5 14,0 15,0 17,0 10,0 6,5 3,5 3,0 2,5
56 bis 60 8,0 20,0 22,0 17,0 10,0 6,5 3,5 3,0 2,5
61 bis 65 11,0 28,0 22,0 17,0 10,0 6,5 3,5 3,0 2,5

ab 66 15,0 28,0 22,0 17,0 10,0 6,5 3,5 3,0 2,5

Abzug gemäß § 7 Abs. 3 in Promille der wegfallenden Versicherungssumme

* Das Eintrittsalter der versicherten Person ist die Differenz zwischen dem Kalenderjahr des Versicherungsbeginns und dem Geburtsjahr.
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